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Bebauungsplan
        Gewerbegebiet Lohmühlenweg

M: 1:1000

2. Änderung

Ausfertigung für die Satzung

Entwurfsverfasser

Vorhabenträger

M 1:1.000

Stadt Stadtilm

Stadt Stadtilm
Straße der Einheit 1
99326  Stadtilm

01. Juli 2024

Festsetzung des Bebauungsplanes

räumlicher Geltungsbereich

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen* und
Bezeichnungen* sowie der Gebäudebestand* mit dem Liegenschaftskataster
nach dem Stand vom ................................ übereinstimmen.

Saalfeld, den .......................           .................................................................
                                                     Landesamt für Bodenmanagement und
                                                     Geoinformation, Katasterbereich Saalfeld

* Nicht Zutreffendes bitte streichen.

Art der baulichen Nutzung

GRZ (Grundflächenzahl)

Höhenfestsetzung (m.ü.NN)

Lärmschutzsonierung

GFZ (Geschossflächenzahl)

Bauweise

Planzeichen gem. Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 und textliche Festsetzungen

00. Nutzungsschablone

01. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

GE Gewerbegebiet gem. §8 BauNVO
Gemäß §1  (6) BauNVO wird festgesetzt, daß die nach §8  (2) BauNVO allgemein zulässige
Art von Nutzungen
       - Nr: 4 Anlagen für sportliche Zwecke
nicht Bestandteile des Bebauungsplanes werden.
Gemäß § 1 (6) BauNVO wird festgesetzt, daß die nach §8 (3) BauNVO
ausnahmsweise zulässige Art von Nutzungen
      - Nr: 2 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.
Einzelhandelseinrichtungen sind nicht zulässig. Zulässig sind Ausstellungs- und Verkaufsflächen
ausnahmsweise in zulässigen Vorhaben, sofern sie in unmittelbarem betriebliche Zusammenhang
mit Handwerks- und Gewerbebetrieben stehen und hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme
eine untergeordnete Rolle einnahmen.
Lärmschutzzonierung:
Gem. §1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO werden die Gewerbegebiete bezüglich des Lärmschutzes durch
immissionswirksame Schallleistungspegel (iFSP) gegliedert.
In GE-Gebieten sind nur solche Anlagen und Betriebe zulässig, deren iFSP die nachfolgenden Werte
(dBA)) nicht überschreiten.

Fläche iFSP tags iFSP nachts Fläche iFSP tags iFSP nachts
G1 55 40 G6 69 54
G2 60 46 G7 65 50
G3 62 47 G8 70 55
G4 63 47 G9 68 53
G5 63   48

Die Berechnung des Lärm-Kontingentierung wurden unter folgenden Randbedingungen durchgeführt:

a)  Emissionshöhe 2m
b)  Immissionshöhe 4m
c)  Schallausbreitung nach VDI 2714 unter Berücksichtigung der topografischen Gegebenheiten und
     ohne Berücksichtigung der Abschirmwirkung und Reflexion von Gebäuden.

02. Maß der baulichen Nutzung 
0.6 Grundfläche gem. §19 BauNVO

1.2 Geschoßflächenzahl gem. §20 BauNVO

375,00 m.ü.NN Höhenfestsetzungen:
Max. Geländehöhe über Normalnull. Ausnahmen sind nur die untergeordneten Bauteile wie
Kamine, Schornsteine, Lüftungs- und Aufzugsschächte zulässig.
Werbeanlagen dürfen die Gebäude nicht übertragen.
(Hinweis: Anlagen von mehr als 30m Höhe (Schornsteine, Antennen) dürfen nur mit
Zustimmung der Luftfahrtbehörde gem. §14 LuftVG errichtet werden, sofern diese die
unbebende Landschaft herausragen.)

03. Bauweise Baugrenze, nicht überbaubare Grundstücksflächen, Flächen für
      Nebenanlagen sowie für Stellplätze und Garagen

(§9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB, §22 und 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise:
gem. §22 (4) BauNVO können Gebäude unter Einhaltung der seitlichen Grenzabstandes
abweichend von der offenene Bauweise auch mit einer Länge von mehr als 50m errichtet
werden.

04. Landesrechtliche Vorschriften
Festsetzungen über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen gem.  §83 Thür.BO)

Baugrenze

Nicht überbaubare Grundstücksflächen / Flächen für Nebenanlagen sowie für Stellplätze und Garagen.

Vor Garagen muß auf eigenem Grundstück ein Stauraum von mindestens 5,00m Tiefe freigehalten werden.
Im Geweerbegebiet sind von der Erschließungsstraße unmittelbar befahrbare Parkplätze nicht zulässig.
Je Grundstück sind max. zwei Zufahrten zulässig.
Nebenanlagen sind nur innerhalb, Garagen und Stellplätze für Pkw sind auch außerhalb der überbaubaren
Flächen zulässig.

(§9 (4) BauGB

4.1 Fasssaden von mehr als 15,0 m Länge müssen gegliedert sein (Pfeilervorlagen, Fenster, Fensterbänder u.a.)
Spiegelnde Materialien (außer Fensterverglasungen) sind nicht zulässig.

4.2 Dachgestaltung, Dachform

Dachformen werden nicht festgelegt. Die Dachneigungen dürfen nicht mehr als 38° betragen.
Für die Dacheindeckung sind nur blendfreie Oberflächen und gedeckte Farben zulässig (Ausnahme Solaranlagen).

4.3 Abfallbehälter

Abfallbehälter sind auf dem Grundstück so unterzubringen, daß sie vom öffentlichen Verkehrsraum her
nicht sichtbar sind (Hecken, Bepflanzungen, Abfallbehälterschranke sind durch Pflanzungen abzuschirmen).

4.4 Einfriedungen

Einfriedungen im Vorgartenbereich sind erst ab 1,00 m hinter der Straßenbegrenzungslinie zulässig.
Als Einfriedungen sind in der Erschließung abgewandlten Grundstücksbereichen Eisenstabgitter auf
Sockelmauern, Maschendrahtzäune oder Holzzäune mit senkrechter Lattung und begleitenden Hecken
zulässig. Die Höhe der Einfriedungen darf bis zu 2,00 m betragen.

05. Beheizung von Gebäuden (§9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes darf gem. §9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB zur Beheizung von
Gebäuden Kohle und Holz nicht verwendet werden.

06. Planungen, Nutzungsregelungen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz
      zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. 25  BauGB)

06.2
Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§9 (1) Nr. 25 a)

08. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes / Änderungsbereich

09. Katasteramtliche Übernahmen
Flurstücksgrenzen FlurnummerFlur 5

Flurstücksnummer993/5

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung und Höhenfestsetzung
mit Leitungsrechten zu belastende Flächen, hier zugunsten des südöstlichen
Grundstückes sowie der Versorgungsträger
Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz von
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschtutzgesetzes
(§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB), hier bepflanzter Erdwall, Höhe 3 m
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vorhandene Bebauung

Höhenpunkte/Höhenknoten:
vorhandenes Gelände (m ü. NN)

geplantes Gelände (m ü: NN)

352,13

352,13

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

o offene Bauweise

06.1
Flächen mit Bindungen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern (§9 (1) Nr. 25 b)

E2

E2

M4

A1

M2

M1

M5

M2

E2 Laubgehölzbestand

Der Laubgehölzbestand auf dem östlichen Rand sowie der Gehölzbestand im Nordwesten auf derGewerbegebietsfläche
sind zu erhalten. Sie sind während der Bauphase durch Schutzmaßnahmen zu schützen.

M1 Mittelhohe Wallbepflanzung

Ein Erdwall an der nordwestlichen Plangebietsgrenze sowie südöstlich davon ist mit einer
mittlehohen Abschirmungspflanzung aus Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung zu versehen.
Es sind folgenden Arten zu verwenden:

Bäume 2. Ordnung: Feldahorm (Acer campestre)
   Hainbuche (Carpinus betulus)

Sträucher:  Salweide ( Salix caprea)
Hasel (Corylus avellana)
Schlehe (Prunus spinosa)
Hundsrose (Rosa canina)
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Brombeere (Rubus fruticosus)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Pflanzgröße:     Bäume:          Heister, 100-150 cm, 2xv.
                                 Sträucher:      v. Strauch, 60-100 cm
Pflanzabstand:        100x100 cm
Der Anteil der Bäume wird auf 20% der Gesamtpflanzenzahl festgesetzt.

M2 Hohe Wallbepflanzung

Auf den im Norden liegenden 8-10 m breitren Schutzwallabschnitten ist eine hohe
Abschirmungsbepflanzung mit standortgerechten Sträuchern und Bäumen 1. und
2. Ordnung anzulegen. Es sind hierbei Arten aus folgender Liste zu verwenden:

Bäume 1. Ordnung: Stieleiche (Quercus robur)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)

Bäume 2. Ordnung: Hainbuche (Carpinus betulus)
Feldahorn (Acer campestre)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Sträucher:  siehe Sträucher M1

Pflanzgröße:     Bäume:          Heister, 100-150 cm, 2xv.
                                 Sträucher:      v. Strauch, 60-100 cm
Pflanzabstand:        120x120 cm

M4 Einzelbäume mit Strauchpflanzung

In der öffentlichen Grünfläche beidseitig des Fußweges ("Seichter Graben") sind Einzelbäume
und Sträucher aus folgender Liste anzupflanzen:

Bäume 2. Ordnung: Hainbuche (Carpinus betulus)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Sträucher:  Hasel (Corylus avellana)
Hundsrose (Rosa canina)
Schlehe (Prunus spinosa)
Weißdorn (Cratagegus monogyna)
Salweide (Salix caprea)
Bruchweide (Salix fragilis)
Grauweide (Salix cinerea)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Faulbaum (Frangula alnus)

Pflanzgröße:     Bäume:          Heister, 100-150 cm, 2xv.
                                 Sträucher:      v. Strauch, 60-100 cm
Pflanzabstand:        120x120 cm

M5 Großkronige Einzelbäume mit Strauchpflanzung

Entlang der Erschließungsstraße ist mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrten, max 7,00 m, eine Baumreihe
mit einer mittelhohen Unterpflanzung mit Arten aus folgender Liste vorzunehmen:

Einzelbäume: Stieleiche (Quercus robur)
                                  Spitzahorn (Acer plazanoides)

 Winterlinde (Tilia cordata)
Sträucher:                 Alpenjohannisbeere (Ribes alpinum)
                               Berberbize (Berberis vulgaris)
                                Roter Hartriegel ( Cornus sanguinea)
                                Feldrose (Rosa arvensis)
                                Blaue Heckenkirsche (Lonicera caerulea)
                                Gemeiner Hartriegel (Cornus alba)
                                  Bibernell-Rose (Rosa spinosissima)
                             Wein-Rose (Rosa rubiginosa)
                                  Heckenkirsche (Lonicera xylostteum)
Pflanzgröße:              Bäume:          Hochstamm, 3 x v., StU 16-18 cm
                                   Sträucher:      v. Strauch, 60-100 cm
Pflanzabstand:          Bäume:           1 Baum/20 lfdm.
                                 Sträucher:       120x120 cm

06.4 Gliederungsgrün

- Grenzbepflanzung
Entlang aneinandergrenzender Betriebsgrundstücke ist an jeder Seite ein mindestens 1,5 m breites
Begrenzungsgrün anzupflanzen.
- Einzelbaumpflanzung
Für die Eingrünung von Stellplätzen ist pro 4 Stellplätze die Pflanzung eines kroßkronigen Baumes vorzunehmen.
Es sind folgende Pflanzen zu verwenden:
                                     Stieleiche (Quercus robur)
                                     Bergahorn ( Acer pseudoplatanus)

Pflanzgröße:                 Hochstamm, 3 x v., StU 18-20 cm
- Pflanzung von Landschaftsgehölzen
Pflanzungen auf den Grundstücksflächen sind mit standortgerechten, heimischen Bäumen 2. Ordnung und
Sträuchern vorzunehmen. Es sind hierfür Pflanzen wie unter A3 - Mittelhohe Abschirmungspflanzen und
G1 - Mittelhohe Wallbepflanzung zu verwenden.

06.5 Oberflächengestaltung
Flächen für Pkw - Stellplätze und Zuwegungen sind, soweit eine akute Gefährdung des Grundwassers
ausgeschlossen werden kann, aus wasserdurchlässigem Material (z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster,
Schotterrasen, wasserbebundene Decke) zu erstellen.

A1 Entsiegelungsmaßnahme

Im Bereich derzeit vorhandener Betonwege und -bodenplatten auf den Flächen des geplanten Schutzwalles
ist eine Entsiegelung einschließlich tiefgründiger Beseitigung der künstlichen Baustoffe durchzuführen und
ein mind. 1,00 m tief durchwurzelbarer Untergrund, inklusive Oberboden herzustellen.

06.3 Umgrenzung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zu Entwicklung
der Landschaft

09. Hinweise
10.1  Abwasserbeseitigung
         Die Dachentwässerung der Bauwerke sollten möglichst in eine Versickerungsanlage
         auf dem Grundstück eingeleitet bzw. als Brauchwasser genutzt werden.
         In der Ilmaue liegt der Grundwasserspiegel bereits bei 1-1,5 m unter Gelände.
         Es wird der Einbau von Rückbauklappen in den Kanalschluß empfohlen. Hangwärts
         steht Grundwasser erst in tiefen Bereichen an.
         Die Wässer sind infolge hohen Sulfatgehalts betonaggressiv.
10.2  Abwasserbeseitigung
         Eine übermäßige Bodenversiegelung ist zu vermeiden. Regenwassereinleitungen in die
         Kanalisation dürfen auf Privatgrundstücken nur für max. 50 % der gesamten Grundstücks-
         flächen erfolgen. Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belag zu versehen.
         Punktförmige Versickerungen sind zu vermeiden (Verkarstung von Gipslagen im Untergrund
         Erdfallgefahr). Tiefenliegende Bereiche sind mit Hebeanlaben (DIN 1986) zu entwässern.
10.3  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
         Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat unter Beachtung der einschlägigen
         Sicherheitsbestimmungen, den Bestimmungen der §§19 g und l Wasserhaushatsgesetz,
         den DIN-Vorschriften (z.B. DIN 1999) und anderer Rechtsvorschriften so zu erfolgen,
         dass eine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist.
         Der Umgang mit wassergefährdeten Stoffen und derene Lagerung ist gemäß §54 (1)
         Thüringer Wassergesetz anzeigepflicht.
10.4  Bodenfunde (Zufallfunde) gem. §16 ThürDSchG
         Bei Erdarbeiten ist mit dem Auftreten archäologischer Funde sie Scherben, Knochen,
         auffällige Häutungen von Steinen, Erdverfärbungen u.ä. zu rechnen. Diese Bodenfunde
         sind meldepflichtig  gegenüber dem Archäologischen Landesamt für Denkmalpflege
         Weimar oder dem Landratsamt Ilm-Kreis - Untere Denkmalschutzbehörde. Die Arbeiten
         sind zu unterbrechen. Die ausführenden Firmen sind auf diese Besimmungen hinzuweisen.

Beckert
Landschaftsarchitekten

Döllstädter Str. 18, 99869 Eschenbergen
Telefon: 036258 - 50656, Telefax: 036258 - 50655
info@beckert-la.de
www.beckert-la.de
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Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes

07. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

(§5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)
Umgrenzung der Flächen für die Wasserwirtschaft
Zweckbestimmung: "Risikogebiet außerhalb vom Überschwemmungsgebiet"
gem. § 78b WHG
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